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Das ist ja sehr großzügig - aber im Saarländischen Gesetz über die Mitbestimmung im
Schulwesen steht ohnehin:

Zitat

(4) Die Gesamtkonferenz befasst sich mit allen Angelegenheiten, die für die Arbeit der
betreffenden Schule von wesentlicher Bedeutung sind. Sie berät und beschließt über
die ihr durch besondere Bestimmungen übertragenen Angelegenheiten sowie darüber
hinaus im Rahmen der für sie geltenden Vorschriften über die für Unterricht und
Erziehung in der Schule erforderlichen Maßnahmen, insbesondere auf folgenden
Gebieten:

1. Koordinierung der Arbeitspläne und der Unterrichtsmethoden,
2. Grundsätze zur Sicherung einer einheitlichen Leistungsbewertung an der Schule,
3.  Aufteilung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel,
4. Angelegenheiten der anderen Lehrkräftekonferenzen und der Lehrkräfteausschüsse,
wenn diese eine Entscheidung der Gesamtkonferenz beantragen,
5. Ausschluss aus der Förderschule sowie Antrag auf Ausschluss von allen Schulen des
Landes mit Ausnahme der Schule für Erziehungshilfe an die Schulaufsichtsbehörde.
http://sl.juris.de/cgi-bin/landes…hulMG_SL_P8.htm
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